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1. Einleitung 

Der vorliegende Sachstand des Fachbereichs Europa erläutert, welche Vorgaben sich aus den pri-
märrechtlichen Bestimmungen des Art. 78 Abs. 1 Satz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) sowie des Art. 18 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (GRC) für das Sekundärrecht ergeben.1 Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, ob 
sich der Gewährleistungsgehalt dieser Bestimmungen auf das darin ausdrücklich in Bezug ge-
nommene Flüchtlingsvölkerrecht wie die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) beschränkt oder 
ihnen ein darüber hinaus gehender eigenständiger Gehalt entnommen werden kann. Auf einen 
solchen eigenständigen Gewährleistungsgehalt könnte es insbesondere ankommen, wenn die ein-
schlägigen völkerrechtlichen Regelungen in bestimmter Hinsicht keine oder nur eingeschränkte 
Vorgaben enthalten oder solche Vorgaben aufgrund von Unklarheiten der betreffenden Regelun-
gen und einer fehlenden Staatenpraxis jedenfalls nicht eindeutig festgestellt werden können.  

Hintergrund ist eine Anfrage an die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages zur 
Klärung der primärrechtlichen Grenzen für eine geplante sekundärrechtliche Regelung zu siche-
ren Drittstaaten. Die Anfrage bezieht sich auf den geänderter Vorschlag für eine Asylverfahrens-
verordnung2 (AsylVerfVO-E). 

Der Gegenstand des vorliegenden Sachstands beschränkt sich auf das EU-Primärrecht. Er ergänzt 
den Sachstand des Fachbereichs WD 2 zu den einschlägigen völkerrechtlichen Regelungen.3 Auf 
die dortigen Ausführungen zum normativen Bezugspunkt der Anfrage, insb. Art. 43a AsylVer-
fVO-E, wird somit verwiesen. Dieser Sachstand stellt im Ergebnis fest, dass die Frage, ob ein Ver-
tragsstaat der GFK eine Ausweisung in einen Staat vornehmen darf, der die GFK nicht ratifiziert 
hat oder einen geografischen Vorbehalt nutzt, in der Völkerrechtswissenschaft umstritten sei und 
hierzu ferner keine eindeutige Staatenpraxis existiere.4 

2. Rechtsstellung der GFK im Unionsrecht 

Die Europäische Union ist nicht selbst Vertragspartei der Genfer Flüchtlingskonvention, an deren 
Vorgaben sie jedoch primärrechtlich aufgrund von Art. 78 AEUV und Art. 18 GRC gebunden ist. 

                                     

1 Hierzu bereits allgemein, siehe Deutscher Bundestag, Fachbereich Europa, Sachstand, Vorgaben des europäi-
schen Primärrechts zu sicheren Drittstaaten und ersten Asylstaaten, PE 6 - 3000 - 046/18 vom 21. März 2018. 

2 Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines 
gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur Aufhebung der Richtli-
nie 2013/32/EU, Rats-Dok. 10083/23, 6. Juni 2023. 

3 Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Rechtsfragen zur Genfer Flüchtlingskonvention vor dem 
Hintergrund des Entwurfs einer gemeinsamen europäischen Asylverfahrensverordnung, WD 2 - 3000 - 047/23 
vom 28. Juli 2023. 

4 Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Sachstand, Rechtsfragen zur Genfer Flüchtlingskonvention vor dem 
Hintergrund des Entwurfs einer gemeinsamen europäischen Asylverfahrensverordnung, WD 2 - 3000 - 047/23 
vom 28. Juli 2023, S. 13. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10083-2023-INIT/en/pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/963806/bb3b2f1de05307d06d1ec8217b6cd2c5/WD-2-047-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/963806/bb3b2f1de05307d06d1ec8217b6cd2c5/WD-2-047-23-pdf-data.pdf
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Nach Art. 78 Abs. 1 Satz 2 AEUV muss das von der EU gesetzte Recht im Bereich der Asylpolitik 
„mit dem Genfer Abkommen vom 28. Juli 1951 und dem Protokoll vom 31. Januar 1967 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie den anderen einschlägigen Verträgen im Einklang stehen“ 
(GFK und Protokoll im Weiteren kurz GFK).  

Ferner bestimmt Art. 18 GRC, dass das Recht auf Asyl „nach Maßgabe des Genfer Abkommens 
vom 28. Juli 1951 und des Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flücht-
linge sowie nach Maßgabe des Vertrags über die Europäische Union […] gewährleistet“ wird. 

Nach der Rechtsprechung des EuGH folgt aus diesen Primärrechtsbestimmungen, dass ein Sekun-
därrechtsakt im Einklang mit der GFK ausgelegt werden muss und ein Verstoß gegen die Vorga-
ben der GFK zur Ungültigkeit der betreffenden Sekundärrechtsbestimmung führen kann.5  

Der EuGH wurde bereits in vielen Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegung von Art. 18 GRC 
befragt. In den betreffenden Urteilen bezieht er sich jedoch zumeist im Zusammenhang mit der 
Auslegung einschlägiger Bestimmungen des Sekundärrechts in sehr allgemeiner Weise auf 
Art. 18 GRC.6 In einigen Urteilen bezeichnet er die betreffenden Bestimmungen des Sekundär-
rechts als Konkretisierung des in Art. 18 GRC verankerten Rechts.7  

3. Gewährleistungsgehalt der auf die GFK verweisenden Primärrechtsbestimmungen 

Die in den Art. 78 AEUV und Art. 18 GRC enthaltende Verweisung macht es erforderlich, dass 
der EuGH die einschlägigen Bestimmungen der GFK auslegt. Da die Union nicht selbst Vertrags-
partei der GFK ist, sieht sich der EuGH als zuständig für die Auslegung, wenn und soweit die 
Union die Zuständigkeiten für den betreffende Materie übernommen hat.8 Die Auslegung der 
GFK richtet sich dabei nach völkerrechtlichen und nicht nach unionsrechtlichen Grundsätzen.9 

Der primärrechtliche Regelungsansatz einer Verweisung auf Bestimmungen des Völkerrechts 
spricht dafür, dass ihr Gewährleistungsgehalt mitsamt ihren Beschränkungen und Begrenzungen 
in das Unionsrechts inkorporiert wurde. Soweit etwa die einschlägigen Bestimmungen der GFK 

                                     

5 EuGH, Urteil vom 14. Mai 2019, verb. Rs. C-391/16, C-77/17 und C-78/17, M (Aberkennung der Flüchtlingsei-
genschaft), Rn. 77; siehe auch bereits EuGH, Urteil vom 17. Juni 2010, Rs. C-31/09, Bolbol, Rn. 38. 

6 Vgl. etwa EuGH, Urteil vom 21. Dezember 2011, verb. Rs. C‑411/10 und C‑493/10, N.S., Rn. 75 ff.; EuGH, Urteil 
vom 19. März 2019, verb. Rs. C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 und C‑438/17, Ibrahim, Rn. 96 ff.; siehe auch EuGH, 
Urteil vom 30. Juni 2022, Rs. C‑72/22 PPU, M.A., Rn. 61 ff. 

7 EuGH, Urteil vom 16. November 2021, Rs. C-821/19, Kommission/Ungarn (Pönalisierung der Unterstützung von 
Asylbewerbern), Rn. 99; EuGH, Urteil vom 14. Mai 2020, verb. Rs. C-924/19 PPU und C-925/19 PPU, FMS 
(Folgeanträge), Rn. 192; ähnlich EuGH, Urteil vom 22. Juni 2023, Rs. C‑823/21, Kommission/Ungarn (Erforder-
nis einer vorherigen Absichtserklärung), Rn. 44. 

8 EuGH, Urteil vom 17. Juli 2014, Rs. C‑481/13, Qurbani, Rn. 28. 

9 Thym, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 79. EL Mai 2023, Art. 78 AEUV, Rn. 7. 
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in einer bestimmten Frage keine oder lediglich beschränkte Vorgaben für die Vertragsstaaten sta-
tuieren, werden über Art. 78 AEUV und Art. 18 GRC somit lediglich diese Mindestvorgaben in 
das Unionsrecht einbezogen. 

Soweit ersichtlich, enthält die bisherige Rechtsprechung des EuGH keinerlei Anhaltspunkte da-
hingehend, dass dem in Art. 18 GRC (im Unterschied zu Art. 78 Abs. 1 AEUV) ausdrücklich an-
gesprochen „Recht auf Asyl“ ein über die GFK hinaus gehender autonomer Gehalt beizumessen 
wäre. Im Gegenteil unterstreicht die vom EuGH in einigen Urteilen gewählte Formulierung, wo-
nach Art. 78 AEUV und Art. 18 GRC die Wahrung des in der GFK vorgesehenen „Mindestschut-
zes“10 verlangen und sowie die Nennung von Art. 18 GRC „in Verbindung mit“11 der jeweils ein-
schlägigen GFK-Bestimmung, einen primärrechtlich auf diese völkerrechtlichen Vorgaben be-
schränkten Schutz. Ungeachtet dieser sich aus der GFK ergebenden Beschränkungen steht es dem 
Unionsgesetzgeber frei, im Sekundärrecht einen weitergehenden Schutz etwa auch solcher 
Rechte vorzusehen, die in der GFK keine Entsprechung haben.  

Auch im Schrifttum wird diese Lesart der primärrechtlichen Verweisung auf die GFK ganz über-
wiegend geteilt. Die Bestimmung in Art. 18 GRC enthalte „keine eigenständigen inhaltlichen 
Aussagen über das Asylrecht“, sie gewährleiste das Recht auf Asyl „nur nach den Bedingungen“ 
der GFK.12 In diesem Zusammenhang wird insbesondere hervorgehoben, dass die GFK gerade 
kein Recht auf Asyl, sondern lediglich „Rechte im Asyl“ vorsehe.13 

                                     

10 EuGH, Urteil vom 14. Mai 2019, verb. Rs. C-391/16, C-77/17 und C-78/17, M (Aberkennung der Flüchtlingsei-
genschaft), Rn. 111; ähnlich EuGH, Urteil vom 6. Juli 2023, Rs. C-8/22, XXX (Aberkennung der Flüchtlingsei-
genschaft), Rn. 70. 

11 EuGH, Urteil vom 6. Juli 2023, Rs. C-663/21, AA (Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft), Rn. 49; EuGH, Ur-
teil vom 22. November 2022, Rs. C-69/21, X (Schutz bei Abschiebung), Rn. 55. 

12 Rossi, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 18 GRC, Rn. 1; Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, 
Frankfurter Kommentar, 1. Aufl. 2017, Art. 18 GRC, Rn. 5; Lock, in: Kellerbauer/Klamert/Tomkin, Commentary, 
2019, Art. 18 CFR, Rn. 1 („Article 18 does not have an autonomous content”); Wilderspin, in: 
Kellerbauer/Klamert/Tomkin, Commentary, 2019, Art. 78 TFEU, Rn. 26 („[Article 18] grants no rights above and 
beyond those granted by the Geneva Convention and the Union acquis”). 

13 Klatt, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 7. Aufl. 2015, Art. 18 GRC, Rn. 3; Weiß, 
in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 78 AEUV, Rn. 4; Rosenau/Petrus, in: Vedder/Heintschel von 
Heinegg, Europäisches Unionsrecht, 2. Aufl. 2018, Art. 78 AEUV, Rn. 6; Thiele, in: Pechstein/Nowak/Häde, 
Frankfurter Kommentar, 1. Aufl. 2017, Art. 18 GRC, Rn. 3. 
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Vereinzelt sind im Schrifttum Ansätze zu verzeichnen, die darauf abzielen, Art. 18 GRC als ein 
Unionsgrundrecht mit eigenständigem Gehalt zu deuten.14 Nicolosi etwa präsentiert einen alter-
nativen Auslegungsansatz, der nach seiner Ansicht zu einem „verbesserten Verständnis“ von 
Art. 18 GRC beitragen soll und in der Sache darauf hinaus läuft, die besonderen unionsrechtli-
chen Auslegungsgrundsätze (etwa der praktischen Wirksamkeit) auf ein unionsrechtlich zu deu-
tendes Grundrecht auf Asyl anzuwenden: Hierfür verweist er auf Ausführungen in einzelnen Ur-
teilen nationaler Gerichte, welche das „Recht auf Asyl“ in Art. 18 GRC als „autonomen Begriff“ 
des Unionsrechts verstünden und empfiehlt den nationalen Gerichten, das sich aus einem sol-
chen Verständnis ergebende „Potenzial von Art. 18 GRC“ bei der Anwendung des einschlägigen 
Sekundärrechts zu berücksichtigen und diesbezüglich verstärkt von dem das Vorabentschei-
dungsverfahren Gebrauch zu machen.15 

Hierzu ist festzustellen, dass ein Verständnis des in Art. 18 GRC verwendeten Begriffs des 
„Rechts auf Asyl“ als einem autonomen Begriff des Unionsrechts, wie zuvor dargelegt, in der bis-
herigen Rechtsprechung des EuGH keine Grundlage findet. Auch das überwiegende Schrifttum 
hat sich deutlich gegen ein solches alternatives Verständnis von Art. 18 GRC positioniert. 

4. Ergebnis 

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass die sich aus Art. 78 Abs. 1 Satz 2 AEUV und Art. 18 GRC 
ergebenden Vorgaben nicht über die in Bezug genommenen völkerrechtlichen Bestimmungen 
hinausgehen. Dies gilt somit auch für die Frage nach den aus diesen Primärrechtsbestimmungen 
folgenden Anforderungen für eine sekundärrechtliche Regelung zu sicheren Drittstaaten. 

 

Fachbereich Europa 

                                     

14 Allgemein zu dieser Diskussion verbunden mit der vagen Andeutung eines potenziell weitergehenden Gehalts 
von Art. 18 GRC, siehe Thym, European Migration Law, 2023, S. 353 ff. (konkret zur Diskussion hinsichtlich des 
Konzepts der sicheren Drittstaaten, siehe S. 383 f.); vgl. etwa Lehnert, Frontex und operative Maßnahmen an 
den europäischen Außengrenzen, 2014, S. 215 f., der in diesem Zusammenhang maßgeblich auf die Verwen-
dung des Begriffs „Recht auf Asyl“ in Art. 18 GRC abstellt; andere Stimmen legen den Fokus auf die Formulie-
rung „nach Maßgabe [der GFK]“ in Art. 18 GRC, vgl. etwa Moreno-Lax, Accessing Asylum in Europe, 2017, 
S. 371 ff. (insb. S. 375 f., 393 f.), die daraus wohl positive Verpflichtungen ableitet; zur anfänglichen Diskussion 
siehe etwa Fröhlich, Das Asylrecht im Rahmen des Unionsrechts, 2011, S. 185 ff. 

15 Nicolosi, Going Unnoticed? Diagnosing the Right to Asylum in the Charter of Fundamental Rights of the Euro-
pean Union, European Law Journal, Vol. 23, No. 1-2, August 2017, abrufbar unter: 
https://doi.org/10.1111/eulj.12226, S. 94-117 (insb. S. 97, 107 ff., 116 f.). 

https://doi.org/10.1111/eulj.12226
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